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POLITIK UND 
 INTERNATIONALES
Von Selbstverwaltung und Partnerschaften



Das Deutschhaus (Bild links) –  
Sitz des rheinland-pfälzischen Landtags 
mit langer demokratischer Tradition und  
wechselhafter Geschichte.

Der Mensch ist frei.“ – So lautet der erste Satz der Landes-
verfassung Rheinland-Pfalz. Am 18. Mai 1947, der Zweite 
Weltkrieg war gerade mal zwei Jahre beendet, gab sich die 

Bevölkerung des neu geschaffenen Landes Rheinland-Pfalz eine ei-
gene Verfassung. Nur wenige Monate zuvor, am 30. August 1946, 
hatte der Oberbefehlshaber der französischen Besatzungsarmee, 
Marie Pierre Koenig, erklärt, er habe die „Schaffung eines Landes 
beschlossen, dessen Hauptstadt Mainz sein soll“. 

Mit dieser Verfassung war das Fundament gelegt für die demokrati-
sche, rechtsstaatliche Entwicklung des neuen Landes. Sie regelt bis 
heute, wer wie gewählt werden kann, wer welche Rechte hat und 
wie die Ausübung von Macht kontrolliert wird.

Das Volk – die Wähler

Das Wichtigste in Rheinland-Pfalz sind die Menschen. So auch in 
der Politik. Das Volk, so sieht es die Verfassung vor, ist „Träger der 
Staatsgewalt“. In dieser Eigenschaft wählen die Staatbürger – wenn 
sie denn die Volljährigkeit erreicht haben – an einem Sonntag in 
allgemeiner, gleicher, unmittelbarer, geheimer und freier Wahl ihre 
Abgeordneten, die sie im Landtag politisch vertreten. 

Landtag Rheinland-Pfalz
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Die Landesflagge in den Farben 
Schwarz-Rot-Gold. Das Landeswappen 
in der linken oberen Ecke trägt eine 
Krone aus fünf Weinblättern als Symbol 
der Volkssouveränität. Drei historische 
Wappenbilder der rheinischen Kur-
staaten erzählen die Geschichte des Lan-
des: Das rote Sankt-Georgs-Kreuz auf 
silbernem Grund ist das Wahrzeichen des 
Kurfürstentums Trier. Das weiße Rad auf 
rotem Grund ist das Mainzer Rad. Der 
rot gekrönte, gelbe Löwe auf schwarzem 
Grund steht für die Pfalz. 

Personenwahl

Direktmandat

51 Abgeordnete

Verhältniswahl

Errechnung der 
Sitzverteilung

50 Abgeordnete

Überhangmandate Ausgleichsmandate

Wahlkreisabgeordnete

zwei Stimmen

Landtag mit
101 Abgeordneten

Landes- und Bezirkslisten

Das Wahlsystem der Landtagswahl
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Gewählt werden die Landtagsabgeordneten nach „den Grundsät-
zen einer mit der Personenwahl verbundenen Verhältniswahl“ – 
so heißt es in Artikel 80 der Landesverfassung. Das bedeutet, dass 
jeder Wähler über zwei Stimmen verfügt: Mit einer wählt er eine 
Partei, die entsprechend ihres Stimmanteils ihre Kandidaten in den 
Landtag schickt (Verhältniswahl). Mit der sogenannten Wahlkreis-
stimme wird der Direktkandidat des Wahlkreises gewählt, der im 
Falle der Mehrheit unmittelbar in den Landtag einzieht (Personen-
wahl). 

Für die Parteien gilt eine Sperrklausel, die sogenannte 5-Prozent- 
Hürde. Dies bedeutet, dass nur jene Parteien und Wählervereini-
gungen im Landtag vertreten sind, die mindestens 5 Prozent der ab-
gegebenen gültigen Stimmen für sich gewinnen konnten.

Bei der Landtagswahl am 13. März 2016 wählten die mehr als 3 Mil-
lionen wahlberechtigten Rheinland-Pfälzer in 51 Wahlbezirken ihre 
Parteien und Kandidaten für die nächsten fünf Jahre. Rund 40.000 
ehrenamtliche Wahlhelfer ermöglichen dabei, dass die Rhein-
land-Pfälzer ihr demokratisches Grundrecht wahrnehmen können. 
Und sie sichern als Beisitzer oder Wahlvorstand, dass bei den Wah-
len alles korrekt abläuft.

Wenn Sie wissen möchten, wie Ihr Wahlkreis genau aussieht, wer 
dort lebt und welche Wahlergebnisse dort erzielt wurden, können 
Sie dies im Internet beim Landeswahlleiter nachsehen:
www.wahlen.rlp.de
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Im Zuge der grundlegenden 
 Sanierung des Landtagsgebäudes wird 

auch der Plenarsaal des Landtages 
umgebaut. Seit Mai 2016 tagen die 

rheinland-pfälzischen Abgeordneten 
vorübergehend in der Steinhalle des 

Mainzer Landesmuseums (Bild).

Erzielt eine Partei mehr Sitze 
für ihre Direktkandidaten als ihr 

Mandate aufgrund der Listen-
plätze zustehen, so ziehen diese 

 direkt gewählten Kandidaten 
dennoch mit sogenannten 

Überhangmandaten in den 
Landtag ein. Damit das prozen-
tuale Verhältnis der Parteien im 

Landtag untereinander aber 
weiterhin stimmt, erhalten die 

anderen  Parteien sogenannte 
Ausgleichsmandate. Dadurch 
kommen insgesamt mehr Ab-

geordnete in den Landtag.  
In der Praxis ist dies in 

 Rheinland-Pfalz bislang noch 
nie vorgekommen.
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Der Landtag – Abgeordnete und Fraktionen

Wer an den Landtag denkt, dem fällt zumeist als Erstes der Plenar-
saal ein mit seinen im Kreis aufgestellten Tischen und Sesseln. Hier 
tagt das Plenum, die Vollversammlung aller Abgeordneten des 
Landtages. Sie treffen sich in der Regel einmal im Monat zur Be-
ratung, entscheiden über Gesetze oder Gesetzesänderungen und 
debattieren über alle wichtigen Angelegenheiten des Landes. Eine 
Plenarsitzung dauert daher auch gleich zwei oder drei Tage. Gelei-
tet wird sie vom dem Präsidenten und den Vizepräsidenten des 
Landtages. Vorstand und Ältestenrat koordinieren die Arbeit des 
Landtags. Unterstützt wird der Präsident bei der Durchführung sei-
ner Verwaltungsaufgaben und der Vorbereitung der Sitzungen des 
Landtags und seiner Ausschüsse durch die Landtagsverwaltung.

Die Vorarbeit zu diesen entscheidenden Sitzungen des Plenums wird 
in den Ausschüssen und Gremien gemacht. Der rheinland-pfäl-
zische Landtag hat davon etwa 20. In diesen spezialisierten Arbeits-
gruppen sitzen die Fachleute der Fraktionen und erarbeiten die 
Empfehlungen für das Plenum. 

Zu den Organen des Landtags gehören auch verschiedene Kom-
missionen wie zum Beispiel die Enquete-Kommission „Aktive Bür-
gerbeteiligung für eine starke Demokratie“, die zwischen 2011 und 
2015 verschiedene Möglichkeiten der aktiven Bürgerbeteiligung in 
Rheinland-Pfalz untersuchte. 

Unterstützt wird der Landtag auch von Beauftragten wie dem Bür-
gerbeauftragten und dem Landesbeauftragten für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit. Sie sind Ansprechpartner für die Bür-
ger und Bürgerinnen des Landes, die sich mit ihren Anliegen und 
Beschwerden direkt an die Beauftragten wenden können. 

Fraktionen sind die Zusammenschlüsse der Abgeordneten einer 
Partei. Die Fraktion ist sehr wichtig im Landtag, denn ihre Größe 
entscheidet sowohl über die finanziellen Mittel, über die die Land-
tagsabgeordneten für ihre politische Arbeit verfügen können, als 
auch über die Anzahl der Mitglieder im Ältestenrat sowie in den Aus-
schüssen und Gremien. In den wöchentlichen Fraktionssitzungen 
und in den fraktionsinternen, meist themenspezifischen Arbeitskrei-
sen besprechen die Abgeordneten, wie sie welche politischen Ziele 
umsetzen wollen und welche Position sie in den Ausschüssen und 
Gremien sowie im Plenum vertreten wollen.

Der Landtag ist die demokrati-
sche Vertretung der Bürger des 
Landes. Seine wichtigsten Auf-
gaben sind:

• Die Wahl des Ministerpräsi-
denten bzw. der Ministerprä-
sidentin

• Die Bestätigung der Minister 
und Ministerinnen

• Die Kontrolle der Landes-
regierung

• Die Gesetzgebung des Lan-
des

• Der Beschluss des Landes-
haushalts

• Die Mitwirkung an der Wil-
lensbildung des Landes, z. B. 
bei bundes- oder europa-
politischen Fragen
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Die Gesetzgebung

Die wichtigste Aufgabe des Parlaments – neben der Wahl des Minis-
terpräsidenten, der Bestätigung der Minister sowie der Genehmigung 
des Landeshaushaltes – ist es, die Gesetze des Landes zu beraten und 
zu verabschieden. Berechtigt, Gesetzesvorlagen einzureichen, sind 
die Fraktionen oder Abgeordnete (mindestens 8) des Landesparla-
ments selbst sowie die Landesregierung. Daneben gibt es auch die 
Möglichkeit für die Bürger des Landes, über ein Volksbegehren ei-
nen Gesetzesvorschlag in den Landtag einzubringen – was bisher in 
Rheinland-Pfalz noch nicht vorgekommen ist. Im Plenum werden die 
Vorlagen in normalerweise zwei Lesungen beraten – verfassungsän-
dernde Gesetze brauchen drei Lesungen. Findet der Vorschlag eine 
Mehrheit, so wird der Gesetzesbeschluss an die Ministerpräsidentin 
weitergeleitet, die das Gesetz ausfertigt. Innerhalb eines Monats wird 
das Gesetz im Gesetz- und Verordnungsblatt veröffentlicht und tritt 
zu einem vorgegebenen Zeitpunkt in Kraft.
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Ein wichtiges Gesetzgebungs-
verfahren der 16. Wahlperiode 

(2011–2016) war die Verabschie-
dung des Transparenzgesetzes.  
Es bildet die Grundlage dafür, 

dass die Bürgerinnen und Bürger 
in Rheinland-Pfalz ihren Anspruch 

auf Informationszugang unkom-
pliziert umsetzen können. Der 

Verabschiedung war ein um-
fangreiches Bürgerbeteiligungs-

verfahren vorausgegangen:  
https://transparenzgesetz.rlp.de

Volksbegehren

Volksentscheid

Landtag
Ausschüsse
Beschluss

Vollversammlung
Erste Beratung

Vollversammlung
Zweite Beratung

Vollversammlung
Dritte Beratung

LandesregierungLandtag

Gesetzesvorlage

Ausfertigung durch den
Ministerpräsidenten

Gesetz- und
Verordnungsblatt

Die Gesetzgebung in Rheinland-Pfalz

94



Die Landesregierung

Geführt wird das Land Rheinland-Pfalz durch seine Landesregie-
rung. Sie besteht aus dem Ministerpräsidenten sowie den Minis-
terinnen und Ministern. Seit 2013 hat Rheinland-Pfalz eine Minister-
präsidentin. Sie gibt die große Linie der politischen Ausrichtung vor 
(Richtlinienkompetenz) und ist dafür dem Landtag verantwortlich. 
Innerhalb dieses Rahmens leitet jeder Minister seinen Geschäftsbe-
reich selbstständig.

Eine der Hauptaufgaben der Ministerien besteht in der Vorbereitung 
von Gesetzesinitiativen, die dann dem Landtag zur Beratung und 
Annahme vorgelegt werden. Im Ministerrat treffen sich alle Minis-
ter und entscheiden über diese Gesetzesvorlagen, politische Grund-
satzfragen und bedeutende landespolitische Vorhaben sowie über 
wichtige Angelegenheiten der Landesverwaltung. Geleitet wird der 
Ministerrat durch die Ministerpräsidentin. Sie wird dabei unterstützt 
vom Chef der Staatskanzlei.

Grundsätzlich ist die Landesregierung verantwortlich für die Aus-
übung staatlicher Befugnisse und die Erfüllung staatlicher Aufgaben 
in ihrem Land. So sieht es das Grundgesetz im Artikel 30 vor. Ihre 
Führungsaufgaben erstrecken sich auf jene Bereiche, die im Rahmen 
des Föderalismus der Landesgesetzgebung vorbehalten sind. Das 
sind insbesondere Bildung, Wissenschaft und Kultur, die Landespoli-
zei, die Angelegenheiten der Gemeinden sowie die Landesplanung. 
Rheinland-Pfalz koordiniert traditionell die Rundfunkangelegenhei-
ten der Länder und hat den Vorsitz in der Rundfunkkommission.

Der Staatskanzlei bzw. den Ministerien zugeordnet sind auch die Be-
auftragten, wie zum Beispiel der Landesbeauftragte für die Belange 
behinderter Menschen oder der Beauftragte der Landesregierung für 
Migration und Integration. Sie kümmern sich fachübergreifend und 
direkt um die Belange der Bürger und werden bei allen grundsätzli-
chen Fragen ihres Bereichs von der Landesregierung eingebunden.

Unterstützt werden die Ministerien durch die verschiedenen Landes-
ämter, wie zum Beispiel die Generaldirektion Kulturelles Erbe oder 
das Statistische Landesamt. Zu ihnen gehört im weiteren Sinne auch 
die Landeszentrale für politische Bildung  Rheinland-Pfalz. Sie arbei-
tet pluralistisch, überparteilich und unabhängig zur Förderung der 
politischen Bildung und der politischen Partizipation der Bürgerin-
nen und Bürger des Landes.

Rheinland-Pfalz hat neben der 
Staatskanzlei als „Schaltzentrale 
der Regierung“ neun Ministerien, 
in denen die politischen Entschei-
dungen für den jeweiligen Ge-
schäftsbereich vorbereitet wer-
den: 
• Ministerium des Innern  

und für Sport
• Ministerium der Finanzen
• Ministerium der Justiz
• Ministerium für Wirtschaft, 

Verkehr, Landwirtschaft und 
Weinbau 

• Ministerium für Soziales, Arbeit, 
Gesundheit und Demografie

• Ministerium für Familie,  Frauen,  
Jugend, Integration und 
 Verbraucherschutz

• Ministerium für Bildung
• Ministerium für Umwelt, 

 Energie, Ernährung und Forsten
• Ministerium für Wissenschaft, 

Weiterbildung und Kultur
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Dr. Volker Wissing
Stellv. MP 
Ministerium für 
Wirtschaft, Verkehr, 
Landwirtschaft und 
Weinbau 

Roger Lewentz 
Ministerium des 
 Innern und für Sport

Doris Ahnen
Ministerium der 
 Finanzen

Herbert Mertin 
Ministerium der Justiz

Sabine Bätzing- 
Lichtenthäler
Ministerium für Sozi-
ales, Arbeit, Gesund-
heit und Demografie

Am 18. Mai 2016, dem rheinland-pfälzischen Ver-
fassungstag, wählte der  neu konstituierte Land-
tag Malu Dreyer, SPD, erneut zur Ministerpräsi-
dentin des Landes. Malu Dreyer ist seit 2013 im 

Anne Spiegel
Ministerium für Fa-
milie, Frauen, Jugend, 
Integration und Ver-
braucherschutz

Dr. Stefanie Hubig 
Ministerium für 
 Bildung

Ulrike Höfken 
Ministerium für 
 Umwelt, Energie, 
 Ernährung und 
 Forsten

Dr. Konrad Wolf 
Ministerium für 
 Wissenschaft, Weiter-
bildung und Kultur  

DIE LANDESREGIERUNG

Malu Dreyer
Ministerpräsidentin
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Amt. Sie regiert in der 17. Legislaturperiode mit 
einer für Rheinland-Pfalz neuen Ampel-Koalition 
aus SPD, FDP und Grünen. Ihr Kabinett besteht 
aus 5 Ministerinnen und 4 Ministern.
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Am 13. März 2016 wählten die Rheinland-Pfälzer 
ihre Abgeordneten für die 17. Legislaturperiode 
von 2016 bis 2021. Von den mehr als 3 Millionen 
Wahlberechtigten gaben knapp 2,2 Millionen Bür-

DER LANDTAG 

Landtag Rheinland-Pfalz

gerinnen und Bürger ihre Stimme ab – das sind 
70,4 Prozent. Als stärkste Partei ging die SPD mit 
36,2 Prozent der Stimmen aus der Wahl hervor. 
Von den 101 Abgeordneten sind 36  weiblich. 
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Sitzverteilung 17. Legislaturperiode

SPD (39)

CDU (35)

AfD (14)

FDP (7)

Bündnis 90/ 
Die Grünen (6)

Landesregierung

Direktorin

Wisschenschaftl. Dienst

Sitzungsvorstand

Redner

Stenographen
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Die Gerichtsbarkeit

Der dritte Zweig der staatlichen Macht ist die Gerichtsbarkeit. Sie 
muss vor allem durch ihre Unabhängigkeit die Rechtsstaatlichkeit 
eines Landes sichern. Und sie ist eine wesentlich Voraussetzung da-
für, dass Demokratie möglich ist und ein faires Miteinander Realität 
werden kann. 

Um dies zu gewährleisten, wurde sofort nach Gründung des Landes 
Rheinland-Pfalz der Verfassungsgerichtshof in Koblenz errichtet. 
Seine Aufgabe ist es, die Verfassung zu schützen, die Demokratie 
und Menschenrechte garantiert. Und daher ist seine Position auch 
eine besondere: Das Verfassungsgericht ist – neben dem Landtag 
und der Landesregierung – oberstes Verfassungsorgan des Landes. 
Neun ordentliche und neun stellvertretende Richterinnen und Rich-
ter entscheiden im Streitfall letztverbindlich über Verfassungsbe-
schwerden, Normenkontrollverfahren und Streitigkeiten zwischen 
Verfassungsorganen oder ihren Mitgliedern (Organstreit).

Geht es nicht um die Verfassung, sind zunächst die ordentlichen 
Gerichte für Streitigkeiten zuständig: 46 Amts-, 8 Landes- und 2 
Oberlandesgerichte übernehmen die Zivil- und Strafprozesse.

Daneben sprechen die Fachgerichte – das sind die Verwaltungs-, 
Arbeits-, Sozialgerichte sowie das Finanzgericht – Recht bei allen 
öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten, die keinen Verfassungsrang 
haben, bei arbeitsrechtlichen Fragen, bei Streitigkeiten in Angele-
genheiten der sozialen Versorgung sowie bei Klagen gegen das Fi-
nanzamt.

Die fast 1.000 Richter des Landes, so sieht es die Landesverfassung 
vor, sind unabhängig und „allein der Verfassung, dem Gesetz und 
ihrem Gewissen“ unterworfen. Aus diesem Grund – zur Sicherung 
ihrer Unabhängigkeit – werden die Richter auch auf Lebenszeit in 
ihr Amt berufen. 

Darüber hinaus dienen 270 Staatsanwältinnen und Staatsanwälte 
in zwei Generalstaatsanwaltschaften und acht Staatsanwaltschaften 
der Justiz des Landes. Oberster Dienstherr für die rheinland-pfälzi-
schen Gerichte, Staatsanwaltschaften und Justizvollzugsanstalten 
mit ihren insgesamt mehr als 8.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern ist das Ministerium der Justiz des Landes. 
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Der Verfassungsgerichtshof ist das 
höchste Gericht in Rheinland-Pfalz 

und neben Landtag und Landes-
regierung oberstes Verfassungsorgan 

des Landes.
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Das Prinzip der Selbstverwaltung

Grundsätzlich sind es die Gemeinden, die eigenverantwortlich im 
Rahmen der Gesetze alle örtlichen öffentlichen Aufgaben ausführen. 
So sieht es nicht nur die rheinland-pfälzische Landesverfassung, son-
dern auch das Grundgesetz vor. Das Prinzip der kommunalen Selbst-
verwaltung geht davon aus, dass es besser ist, so viele Aufgaben wie 
möglich vor Ort zu erledigen (Subsidiarität). Nur durch ausdrück-
liche gesetzliche Vorschrift können anderen Stellen im dringenden 
öffentlichen Interesse diese Aufgaben zugewiesen bekommen. 

Aufgaben der kommunalen Selbstverwaltung sind 

• der öffentliche Nahverkehr
• der örtliche Straßenbau
• die Versorgung mit Wasser, Gas und Strom
• die Abfall- und Abwasserentsorgung
• die Trägerschaft für die Schulen und Kindergärten
• die Bauaufsicht
• das Gesundheitswesen
• der Naturschutz und die Landespflege
• die Sozial- und Jugendhilfe
• die Städtebauplanung
und vieles mehr. 

Die kreisfreien Städte nehmen alle kommunalen Aufgaben selbst 
wahr. In den Landkreisen verteilen sich die Aufgaben auf mehrere 
kommunale Ebenen. Die Verbandsgemeinden übernehmen neben 
den Ortsgemeinden Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung.

Straßenreinigung auf dem Mainzer Marktplatz.
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Städte und Gemeinden: 12 
kreisfreie Städte, 24 Landkreise, 
150 Verbands gemeinden, 30 ver-
bandsfreie Städte und Gemein-
den und 2.263 Ortsgemeinden 
gibt es zurzeit in Rheinland-Pfalz. 
Ihre Bürgerinnen und Bürger wäh-
len die Mitglieder der Selbstver-
waltungsorgane, wie 

• den Stadt-/Gemeinderat und 
den (Ober-)Bürgermeister in 
den kreis- und verbandsfreien 
Städten und Gemeinden, 

• den Landrat und die Mitglieder 
des Kreistages in den Landkrei-
sen oder 

• den Bürgermeister und die 
Mitglieder des Verbandsge-
meinderats in den Verbandsge-
meinden,

• die ausschließlich ehrenamt-
lichen Ortsbürgermeister und 
Mitglieder des Ortsgemeinde-
rats

2009 wurde eine Kommunal- 
und Verwaltungsreform einge-
leitet, die die Struktur der ver-
bandsfreien Gemeinden und 
Verbandsgemeinden durch Aus- 
oder Eingliederung bzw. Zusam-
menlegungen optimieren soll. Bis 
2019 sollen alle noch ausstehen-
den Gebietsänderungen umge-
setzt werden.
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Wenn jemand Nora Weisbrod vor ein 
paar Jahren gesagt hätte, dass sie ein-
mal weithin bekannt und mehrfach 

ausgezeichnet würde, dann hätte sie bestimmt 
fröhlich und ein wenig ungläubig gelacht. Da-
mals, zur Jahrtausendwende, zogen sie und ihre 
Mitschüler auf einem Solidaritätsmarsch durch In-
gelheim, um Spenden zu sammeln für Projekte im 
rheinland-pfälzischen Partnerland Ruanda. „Go 
for Ruanda“ hieß die Aktion, die die 16-Jährige an 
ihrer Schule organisiert hatte. Sie war Grundlage 
für das, was in den kommenden Jahren folgte: die 
Gründung des Vereins „Aktion Tagwerk“, der seit 
2003 in jedem Jahr die bundesweite Kampagne 
„Dein Tag für Afrika“ organisiert. Für diesen Tag 
haben sich bis 2015 insgesamt 2,3 Millionen Schü-
ler engagiert. 

Arbeit für Bildung

Was als kleine Aktion in Rheinland-Pfalz begann, 
ist mittlerweile bundeweit bekannt: Aus wenigen 
Hundert Teilnehmern sind im Laufe der Jahre 
viele Tausend geworden – und es kommen jedes 
Jahr neue hinzu. Für „Dein Tag für Afrika“ gehen 
Schülerinnen und Schüler an einem Tag nicht 
zur Schule, sondern arbeiten, veranstalten einen 

DEIN TAG FÜR AFRIKA
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Spendenlauf oder sammeln mit anderen kreati-
ven Aktionen Geld. Mit dem Arbeitslohn und den 
Spenden werden Bildungsprojekte in Ruanda und 
anderen afrikanischen Ländern unterstützt. Das 
Ergebnis kann sich sehen lassen: Im Jahr 2015 er-
arbeiteten bundesweit 181.000 Schülerinnen und 
Schüler rund 1,3 Millionen Euro für eine Chance 
auf Bildung in Afrika.

Schon als Schülerin hatte sich Nora Weisbrod eh-
renamtlich bei der Kinderhilfsorganisation Human 
Help Network (HHN) engagiert, reiste damals das  

Nora Weisbrod, Leiterin der Kampagne „Dein Tag für Afrika“, 
wird von Bundespräsident Joachim Gauck mit einem Verdienst-
orden ausgezeichnet. 
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Wenn jemand Nora Weisbrod vor ein 
paar Jahren gesagt hätte, dass sie ein-
mal weithin bekannt und mehrfach 

ausgezeichnet würde, dann hätte sie bestimmt 
fröhlich und ein wenig ungläubig gelacht. Da-
mals, zur Jahrtausendwende, zogen sie und ihre 
Mitschüler auf einem Solidaritätsmarsch durch In-
gelheim, um Spenden zu sammeln für Projekte im 
rheinland-pfälzischen Partnerland Ruanda. „Go 
for Ruanda“ hieß die Aktion, die die 16-Jährige an 
ihrer Schule organisiert hatte. Sie war Grundlage 
für das, was in den kommenden Jahren folgte: die 
Gründung des Vereins „Aktion Tagwerk“, der seit 
2003 in jedem Jahr die bundesweite Kampagne 
„Dein Tag für Afrika“ organisiert. Für diesen Tag 
haben sich bis 2015 insgesamt 2,3 Millionen Schü-
ler engagiert. 

Arbeit für Bildung

Was als kleine Aktion in Rheinland-Pfalz begann, 
ist mittlerweile bundeweit bekannt: Aus wenigen 
Hundert Teilnehmern sind im Laufe der Jahre 
viele Tausend geworden – und es kommen jedes 
Jahr neue hinzu. Für „Dein Tag für Afrika“ gehen 
Schülerinnen und Schüler an einem Tag nicht 
zur Schule, sondern arbeiten, veranstalten einen 

das nicht nur in Ruanda, mit dem Rheinland-Pfalz 
seit 1982 eine Partnerschaft pflegt. Auch in ande-
ren afrikanischen Ländern wie Burundi, Südafrika 
oder Uganda sowie in Thailand und Kambodscha 
engagiert sich der gemeinnützige Verein. Hier 
werden Schulen gebaut und Ausbildungszentren 
finanziert, es gibt Hilfsangebote für Haushalte, in 
denen Kinder alleine leben, für junge alleinerzie-
hende Mütter und Straßenkinder. 

Ausgezeichnetes Engagement

Ihr außerordentliches Engagement beeindruckt 
nicht nur ihre Umgebung: Stellvertretend für „Ak-
tion Tagwerk“ wurde Nora Weisbrod mehrfach 
ausgezeichnet, wie zum Beispiel mit dem begehr-
ten Medienpreis „Bambi“. 2015 erhielt sie die Ver-
dienstmedaille des Verdienstordens der Bundes-
republik Deutschland. 

Mit den Preisen wurde nicht nur ihr Engagement 
gewürdigt, sondern auch das Projekt: „Aktion 
Tagwerk“ und seine Idee, dass Kinder und Ju-
gendliche aus Deutschland Gleichaltrigen in Af-
rika helfen, den Teufelskreis der Armut zu durch-
brechen, ihre Chancen auf qualifizierte Bildung 
und ein selbstständiges Leben zu verbessern.

erste Mal nach Ruanda. Und erlebte vor Ort, dass 
viele Kinder und Jugendliche keinen Zugang zu 
Bildung haben. Sie können nicht lesen, nicht 
schreiben, nicht rechnen und haben nur wenige 
Chancen, einen Beruf zu lernen. Diese Situation 
ließ die junge Mainzerin nicht mehr los. Sie entwi-
ckelte gemeinsam mit Ewald Dietrich, dem ehren-
amtlichen Vorsitzenden von HHN, die Idee der 
Solidaritätsmärsche weiter und baute als Geschäfts-
führerin von HHN den gemeinnützigen Ver  ein 
„Aktion Tagwerk“ mit auf und aus.

Vom Projekt zur Stiftung

Um die vielen Projekte für Kinder und Jugendli-
che in Not auch langfristig besser unterstützen zu 
können, hat „Aktion Tagwerk“ eine gemeinnüt-
zige Stiftung gegründet. Wenn der Verein mehr 
Geld sammelt als die vorgeschlagenen Projekte 
zurzeit benötigen, kann der Erlös an die Stiftung 
Tagwerk weitergegeben werden. 

Fester Projektpartner ist von Anfang an die Kin-
derhilfsorganisation Human Help Network. Da-
neben werden auch einzelne Projekte anderer 
Organisationen unterstützt. HHN setzt sich für die 
Rechte und ein besseres Leben für Kinder ein, und 
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Aktion Tagwerk in Ruanda und der Elfenbeinküste. 
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Mitarbeit im Bund und an Europa

Ein ganz wesentlicher Bereich der Aufgaben der Landesregierung 
besteht in der Mitarbeit an der Gesetzgebung und der Verwaltung 
des Bundes sowie an der Gestaltung der Europapolitik. Dafür hat 
Rheinland-Pfalz eine Landesvertretung beim Bund und bei der 
Europäischen Union – mit Sitz in Mainz, Berlin sowie in Brüssel. 
Die Bevollmächtigte des Landes sowie ihr ständiger Vertreter halten 
den Kontakt zur Bundesregierung und den anderen Landesvertre-
tungen sowie zu den Bundestagsabgeordneten aus Rheinland-Pfalz. 
In Brüssel setzt sich die Landesvertretung für die Interessen und 
Anliegen des Landes bei europapolitischen Entscheidungen ein 
– wie zum Beispiel bei der europäischen Unterstützung zur An-
siedlung zukunftsweisender Forschungseinrichtungen oder bei 
Projekten zur Entwicklung ländlicher Regionen. Innerhalb der Lan-
desregierung ist die Vertretung für Angelegenheiten der Europäi-
schen Union zuständig.

Rheinland-Pfalz entsendet auch ein Mitglied in den Ausschuss der 
Regionen der EU (AdR). In dem 344-köpfigen Gremium werden 
die Interessen der regionalen Gebietskörperschaften in der Europä-
ischen Union geltend gemacht. Vor allem bei Fragen des Umwelt-
schutzes, der Verbraucherpolitik, des Verkehrs, der  Zusammenarbeit 
zwischen den Staaten und Regionen sowie bei der Umsetzung der 
europäischen Rechtsakte auf der lokalen und regionalen Ebene 
werden seine Vorschläge von der EU-Kommission nicht nur gehört, 
sondern oft mit einbezogen.

Internationale Partnerschaften

Neben der Mitarbeit in internationalen Gremien wie dem AdR, dem 
Kongress der Gemeinden und Regionen Europas beim Euro parat 
(KGRE), dem Interregionalen Parlamentarierrat (IPR) oder dem 
Oberrheinrat pflegt Rheinland-Pfalz intensive Partnerschaften mit 

• der französischen Region Burgund
• der polnischen Wojwodschaft Oppeln
• dem afrikanischen Staat Ruanda
• dem US-Staat South Carolina
• der chinesischen Provinz Fujian 
• der japanischen Präfektur Iwate
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Mélita Soost
Haus Burgund Mainz

„Rheinland-Pfalz ist ein sehr of-

fenes Land. Wir als französische 

Region Burgund haben seit mehr 

als 50 Jahre eine Partnerschaft mit 

Rheinland-Pfalz. Und sie ist leben-

diger denn je – mit Projekten und 

innovativen Ideen. Für uns ist dies 

sehr wichtig und ein großes Glück, 

in einem so offenen Land sein zu 

dürfen.“
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Auch das Vierernetzwerk der Regionalpartner Rheinland- Pfalz, Bur-
gund, Oppeln und Mittelböhmen sowie die Zusammenarbeit in der 
Groß region Saar – Lor – Lux – Rheinland-Pfalz – Wallonie sowie der 
französischen und deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens sind 
wichtige Beziehungspunkte im internationalen Netzwerk des Landes.

Die Menschen füllen diese Partnerschaften mit Leben: So zum Bei-
spiel als Lehramtskandidaten im integrierten deutsch-französischen 
Studiengang Mainz-Dijon oder mit den vielfältigen „Graswurzelpro-
jekten“ von Kommunen, Schulen oder Bürgerinitiativen in Ruanda, 
die zum Beispiel im Bau eines Trinkwasserbrunnens oder einer 
Schule münden. 

Auch in Krisenzeiten zeigen die Rheinland-Pfälzer ihre Verbunden-
heit mit ihren Partner: Nach dem Tsunami und dem schweren Erd-
beben 2011 in Japan, von dem auch Iwate schwer getroffen war, 
halfen die Spenden aus Rheinland-Pfalz, eine Kindertagesstätte wie-
deraufzubauen. 60 Kinder haben dort nun wieder einen Platz.
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Zivilgesellschaft und Bürgerschaft

Ob in Sport- oder Jugendorganisationen, Eltern- oder Seniorenbei-
räten, Wohlfahrtsverbänden, in kirchlichen und sozialen Vereinen, 
in Selbsthilfeorganisationen und Bürgerinitiativen oder bei der frei-
willigen Feuerwehr und den Rettungsdiensten – die Menschen in 
Rheinland-Pfalz setzen sich für ihre Sache ein. Mit 41 Prozent enga-
gierter Bürgerinnen und Bürger steht Rheinland-Pfalz gemeinsam 
mit Baden-Württemberg und Niedersachsen auf dem Spitzenplatz 

Die Partnerschaft mit Burgund war die 
erste zwischen einem deutschen Land 
und einer französischen Region. Sie 
wurde 1962 begründet, noch vor dem 
deutsch-französischen Freundschafts-
vertrag.

Politik und  Internationales
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im Engagement-Vergleich der Länder. Und ihr Einsatz ist außeror-
dentlich vielfältig: Rheinland-Pfalz hat mit mehr als 36.000 Vereinen 
mit Blick auf die Zahl der Einwohner eine der höchsten Vereinsdich-
ten Deutschlands. 

Vor allem im ländlichen Raum gibt es überdurchschnittlich viele Ver-
eine und gemeinnützige Organisationen. Ihre Fußballklubs, Schüt-
zen- und Gesangsvereine, ihre freiwilligen Feuerwehren, die Bürgeri-
nitiativen und NGOs spielen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt 
eine zentrale Rolle. Ohne sie ging vieles nicht. Und vieles wäre un-
denkbar – wie zum Beispiel die Integration der Flüchtlinge, die 
seit 2015 in großer Zahl nach Deutschland kommen. Tausende Men-
schen engagieren sich in der Flüchtlingshilfe – sie spenden Fahrräder, 
Möbel oder Kleidung, organisieren Feste und Begegnungen, helfen 
beim Lernen der deutschen Sprache oder übernehmen Patenschaften 
für Flüchtlinge bei Behördengängen und der Organisation des All-
tags. Und ihre Hilfe wird auch in Zukunft gebraucht.

Dennoch ist es der Sport, in dem die meisten Vereine – fast 10.000 – 
zu finden sind, das zeigen die Ergebnisse der Landesauswertung der 
Studie „Zivilgesellschaft in Zahlen“. Im Sport hat Rheinland-Pfalz 
damit deutlich mehr Vereine pro Kopf als der Bundesdurchschnitt. 
Bundesweit sogar die stärkste Vereinsdichte hat Rheinland-Pfalz im 
Bereich Kultur und Medien. Vor allem in den vielen Chören und 
Musikvereinen engagieren sich die Rheinland-Pfälzer besonders 
gerne: Fast jeder vierte Befragte (23 Prozent) ist hier aktiv – im Sport 
ist es etwa jeder fünfte.
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Sportintegrationstag des TuS 1899 
in Jugenheim, Rheinhessen, mit 

 Einhei mischen und Flüchtlingen.
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